
Erste Fachanwältin 
für Erbrecht in Hameln:

Marlene Börder-Carmine
Rechtsanwältin  n  Fachanwältin für Erbrecht  n  Fachanwältin für Familienrecht

die advokaten  n  Bäckerstraße 39  n  31785 Hameln
Tel.: 05151 7058  n  Fax: 05151 45396

info@advokaten-hameln.de  n  www.advokaten-hameln.de

Unsere 
Arbeitsschwerpunkte
n	Familienrecht
n	Erbrecht
n	Arbeitsrecht
n	Baurecht
n	Vertragsrecht
n	Arzthaftungsrecht
n	Verwaltungsrecht
n	Notariatsangelegenheiten

Am 01. Dezember 
2010 hat die Rechts-
anwaltskammer 
Frau Rechtsanwältin 
Börder-Carmine  
nach erfolgreich 
absolvierter Fach- 
anwaltsausbildung 
und Erwerb beson-
derer praktischer 
Erfahrung gestattet, 
die Bezeichnung 
„Fachanwältin für 
Erbrecht“ zu führen.

Spezialisierung ist 
für uns die Voraus-
setzung für kom- 
petente Beratung 
und Vertretung. 
Nur Fachanwälte 
sind gesetzlich ver- 
pflichtet sich regel-
mäßig fortzubilden. 
Das gewährleistet 
für Sie eine erfolg- 
reiche Beratung und 
Vertretung durch uns 
auf dem aktuellen 
Stand von Gesetz-
gebung und Recht-
sprechung.

Irrtümer im Erbrecht – 
Hätten Sie‘s gewußt?
Haustiere können als Erben eingesetzt werden?
Das stimmt nicht, da nur Menschen oder juristische Personen  
Erben sein können. Haustiere gelten vor dem Gesetz als Sachen 
und sind damit nicht erbberechtigt. Möchte der Erblasser dennoch  
sein Haustier bedenken, kann er dies durch ein Testament er- 
reichen. Im Testament kann er dann einen Menschen benennen,  
der das hinterlassene Vermögen für die Versorgung des Tieres  
verwenden muss.

Testament mit dem Computer schreiben?
Viele Erblasser schreiben ihr Testament zur besseren  Lesbarkeit  
mit dem Computer. Das ist ein Fehler, denn ein Testament ist  
nur dann wirksam, wenn das gesamte Testament vom Erblasser  
eigenhändig niedergeschrieben und unterschrieben wird. Diese 
Formvorschrift muss unbedingt eingehalten werden.

Nachlass durch Schenkungen reduzieren?
Ein weit verbreiteter Irrtum besteht darin, dass der Erblasser  
glaubt, durch Schenkungen zu Lebzeiten seinen Nachlass so  
reduzieren zu können, dass für unliebsame Erben nichts mehr übrig  
bleibt. Diese Vorgehensweise kann aber nur dann gelingen,  
wenn zwischen Schenkung und Tod des Erblassers mindestens  
10 Jahre vergangen sind. Andernfalls werden diese Schenkungen  
im Nachlass berücksichtigt und ermöglichen den benachteiligten  
Erben, Ansprüche auf die Pflichtteilsergänzung zu erheben.

Mehr Infos auf unserer Website: www.advokaten-hameln.de


